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Merkblatt Plakatierung in Buchs 
 

Grundsätzlich gilt auf dem Gemeindegebiet von Buchs das Merkblatt des Departements Bau, Verkehr 

und Umwelt, Aarau, betreffend Wahl-, Abstimmungs- und andere temporäre Plakate. Zusätzlich gelten 

folgende Einschränkungen: 

 

Oberdorfplatz 

Das Aufstellen von Plakaten auf dem Oberdorfplatz (Kreuzung Oberdorf-, Brummel-, Bühl- und Bach-

strasse) ist verboten. 

 

 

Vorplatz Gemeindesaal (Bärenplatz) 

Die Plakatierung auf dem Gemeindesaalvorplatz (Bärenplatz) ist ab 1. November 2024 nur noch auf 

der im beiliegenden Plan violett markierten Fläche erlaubt. Zudem gelten folgende Einschränkungen: 

• Es dürfen nur Plakate mit einer maximalen Grösse von 895 x 1280 mm (F4) aufgestellt werden. 

Die Plakatständer dürfen nicht markant grösser sein als das Plakat. 

• Die Plakatständer müssen jederzeit versetzt werden können. Bei grösseren Veranstaltungen wer-

den die Plakate wenn nötig entfernt und anschliessend wieder aufgestellt. 

 

Für die Einhaltung der Plakatierungsregeln danken wir Ihnen bestens. Plakate, welche nicht den Vor-

schriften entsprechen, werden ohne weitere Ankündigungen entfernt.  
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